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Kleine Anfrage gem. § 19 Abs. 1 Geschäftsordnung des Rates 
Ihre Anfrage vom 24.04.2019 betr. Sachstand von straßenverkehrsrechtlichen Anhörverfahren 
nach § 45 StVO 
 
 
Sehr geehrter Herr Prinz, 
 
Ihre kleine Anfrage vom 24.04.2019 betr. Sachstand von straßenverkehrsrechtlichen Anhörver-
fahren nach § 45 StVO beantworte ich wie folgt: 
 
Frage 1:  
In seiner Sitzung vom 28.11.2018 hat der Ausschuss für Stadtentwicklung beschlossen, bezüg-
lich der Beschilderung im Gewerbegebiet Bornheim-Süd in der Gemarkung Hersel, dass ein 
straßenverkehrsrechtliches Anhörverfahren nach § 45 StVO durchgeführt werden soll. Wie ist der 
derzeitige Sachstand dieses Verfahrens? 
 
Antwort:  
Nach einer Vorabstimmung mit der zuständigen Polizeidirektion Bonn wurde am 30.04.2019 ein 
schriftliches Anhörverfahren eingeleitet.  
Die Angelegenheit wurde aufgrund ihrer aus straßenverkehrsrechtlicher Sicht nachrangigen Prio-
rität erst jetzt angegangen, da eine Vielzahl von Projekten mit strikter Zeitvorgabe und hoher 
straßenverkehrsrechtlicher Bedeutung, wie Glasfaserausbau, Karneval, Erweiterung OPNV und 
Integration des Schülerspezialverkehrs in den ÖPNV bei verminderter personeller Ausstattung 
(Krankheiten etc.) zu erledigen waren.  
 
Frage 2:  
Welche Funktionsträger/Institutionen wurden bereits und welche werden noch im Rahmen dieses 
verkehrsrechtlichen Anhörverfahrens gehört?  
 
Antwort:  
Wie in jedem straßenverkehrsrechtlichen Anhörverfahren nach § 45 StVO werden neben dem 
Straßenbaulastträger und der Polizei auch die zuständigen Ortsvorsteher/-innen einbezogen.  
 
 
 
 
 

 
 
An das Ratsmitglied 
Herrn  
Rüdiger Prinz 
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Frage 3:  
Wann wurden/werden die einzelnen Funktionsträger/Institutionen kontaktiert? 
 
 
Antwort:  
Siehe Antwort zur Frage 1 
 
Frage 4:  
Wie lautet die exakte Fragestellung/Aufforderungen zur Stellungnahme bei diesem Anhörverfah-
ren? 
 
Antwort:  
Die Verkehrsbehörde prüft die Aufstellung von Ortstafeln gemäß dem Beschluss vom 28.11.2018 
auf Grundlage der geltenden straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften für die Anordnung von 
Ortstafeln (Verkehrszeichen 310 / 311 StVO). Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen sind 
nur dort anzuordnen, wo dies auf Grund der besonderen Umstände zwingend erforderlich ist.  
 
Frage 5:  
Welche Stellungnahmen sind mit Stand 24.04.2019 bereits bei der Verwaltung eingegangen? 
 
Antwort:  
Eine Vorabstimmung mit der Polizei ergab, dass einer Beschilderung des Gewerbegebietes 
Bornheim Süd mittels VZ 310/311 (Ortstafeln) nicht grundsätzlich ausgeschlossen erscheint.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Wolfgang Henseler 
Bürgermeister 


